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Arbeitgeber

Mit einer kollektiven Krankentaggeldversiche-
rung überträgt der Arbeitgeber das Risiko der
Lohnfortzahlung bei einer Arbeitsunfähigkeit an
die Versicherungsgesellschaft.
Durch den Abschluss einer Krankentaggeldver-
sicherung für seine Mitarbeitenden demonstriert
ein Arbeitgeber sein soziales Interesse am Arbeits-
verhältnis und stärkt so sein Image als Arbeit-
geber.

Für Arbeitnehmende

Für Arbeitnehmende bedeutet eine kollektive
Krankentaggeldversicherung, dass sie Versiche-
rungsleistungen weit über die gesetzliche Lohn-
fortzahlungspflicht des Arbeitgebers hinaus er-
halten, oder anders formuliert: Auch nach Be-
endigung der gesetzlichen Lohnfortzahlungs-
pflicht des Arbeitgebers ist bei ausgewiesener
Arbeitsunfähigkeit ein Ersatzeinkommen ge-
sichert. Arbeitnehmende müssen also nicht selber
eine teure private Krankentaggeldversicherung
abschliessen.
Als Ergänzung für noch ungedeckte Leistungen
oder Risiken haben sie weiterhin die Möglichkeit,
eine persönliche Versicherung abzuschliessen,
welche diese Lücken schliesst.

Tabelle 2: Vorteile einer Krankentaggeldversicherung

versicherern erfolgt die Aufnahme in eine
kollektive Krankentaggeldversicherung
ohne vorgängige Gesundheitsprüfung.
Beim Abschluss einer Einzeltaggeldver-
sicherung wird hingegen vorgängig eine
Gesundheitsprüfung mit Ausschluss-
möglichkeiten durchgeführt.

Profitieren auch Sie und holen Sie eine
Offerte ein. Wir bieten Ihnen professio-
nelle Beratung durch kompetente An-
sprechpartner. Rufen Sie uns an und
fordern Sie ein auf Ihre Bedürfnisse ab-
gestimmtes Angebot an.

Kontakt:
MEDISERVICE VSAO-ASMAC
Telefon 031 350 44 22
info@mediservice-vsao.ch ❑
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Peter Scheidegger,
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Leiter Versicherungen

Kann ich beliebige Personen mit meiner privaten
Lebensversicherung begünstigen?
Und wie verhält es sich mit der Säule 3a,
der sogenannten gebundenen Vorsorge?

Es gilt bei der dritten Säule des Schweizer Vorsorgesystems – der Selbstvorsorge –,
zwischen der gebundenen Vorsorge und der freien Vorsorge zu unterscheiden.
In der freien Vorsorge, der Säule 3b, gibt es keine Begünstigungsvorschriften. Sie sind
also bei der privaten Lebensversicherung völlig frei in Ihrer Entscheidung, wer Ihr Vor-
sorgekapital nach Ihrem Tod erhalten soll. Einzige Einschränkung ist, allfällige Pflicht-
anteile Ihrer Erben dürfen dadurch nicht verletzt werden.

Anders ist es in der gebundenen Vorsorge, der Säule 3a, die nur Erwerbstätigen offen-
steht. Diese Vorsorgeform wird steuerlich ebenso bevorzugt behandelt wie die berufliche
Vorsorge, die zweite Säule. Die Begünstigung ist deshalb ähnlich geregelt wie bei der
Pensionskasse, allerdings mit einem etwas grösseren Spielraum. Die Begünstigten-
ordnung der Säule 3a sieht vor, dass als Begünstigte nur folgende Personen zugelassen
sind:
• erstens der überlebende Ehepartner
• zweitens die direkten Nachkommen sowie Personen, für deren Unterhalt der oder die

Verstorbene in massgeblicher Weise aufgekommen ist, oder eine Person, die mit dem
oder der Verstorbenen während der letzten fünf Jahre ununterbrochen in einer
Lebensgemeinschaft gelebt hat oder die für den Unterhalt eines oder mehrerer ge-
meinsamer Kinder aufkommen muss

• drittens die Eltern
• viertens die Geschwister
• und fünftens die übrigen Erben.
Es besteht jedoch die Möglichkeit, die Reihenfolge 3 bis 5 zu ändern.


